
Stadtwerke Marburg GmbH Preisblatt 2 gültig ab 01.01.2026

(unter Vorbehalt) 

Entgelte für die Nutzung von Entnahmestellen ohne Leistungsmessung 
nach synthetischem Lastprofil

Ebene Grundpreis €/a
Arbeitspreis 

ct/kWh

Entnahme ohne Leistungsmessung  Niederspannung 70,00 6,15

   Steuerbare Verbrauchseinrichtungen  § 14a EnWG             
Bestandsanlagen Speicherheizung

Niederspannung - 2,43

   Steuerbare Verbrauchseinrichtungen  § 14a EnWG             
Bestandsanlagen Elektro-Wärmepumpen 

Niederspannung - 2,43

   Steuerbare Verbrauchseinrichtungen  § 14a EnWG             
Bestandsanlagen Elektromobiliät

Niederspannung - 2,43

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG mit Inbetriebnahme ab dem 01.01.2024

Modul 1 & 2 Ebene 
Pauschaler Rabatt 

€/a
Arbeitspreis 

ct/kWh

    Modul 1 Niederspannung 113,35 -

    Modul 2 Niederspannung - 2,46

Modul 3 (nur in Verbindung mit Modul 1 wählbar)
NT-Arbeitspreis 

ct/kWh
ST-Arbeitspreis 

ct/kWh
HT-Arbeitspreis 

ct/kWh

  Arbeitspreis 2,15 6,15 9,56

Modul 3 (nur in Verbindung mit Modul 1 wählbar) Niedriglasttarif Standardtarif Hochlasttarif 

von … bis von … bis von … bis 

  Quartal 1 - 4, 01.01. - 31.12. 22:00 - 06:00
06:00 - 08:30              
13:15 - 18:00             
19:00 - 22:00

08:30 - 13:15 
18:00 - 19:00

ergänzend für die Anwendung des Moduls 3 entscheiden. 

Als Bestandsanlagen gelten grundsätzlich alle steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG 
mit Inbetriebnahme vor dem 01.01.2024 und sofern sich der Betreiber nicht ausdrücklich für die Abrechnungsvariante 

nach Modul 1 oder 2 entschieden hat. 

Bei Vorliegen der seitens der Bundesnetzagentur festgelegten Voraussetzungen kann eine Abrechnung zwischen 
Modul 1 und 2 gewählt werden. Sofern keine Entscheidung über die gewählte Abrechnungsvariante vorliegt, wird nach

Modul 1 abgerechnet. Die pauschale Netzentgeltreduzierung gemäß Modul 1 darf das abzurechende Netzentgelt 
nicht überschreiten, so dass dieses maximal 0 € betragen darf. 

Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, die eine Abrechnung nach Modul 1 gewählt haben, können sich  

Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall unter Berücksichtigung der vorgenannten Tarifstufen 
für den jeweiligen Abrechnungszeitraum. 

Alle Preise zuzüglich Konzessionsabgabe, Mehrkosten gem. KWK-G, § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage, Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs. 5 EnWG 

und der Umlage gemäß § 18 Abs. 1 AbLaV sowie der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe. 

Stadtwerke Marburg GmbH, Am Krekel 55, 35039 Marburg 


